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(In Anwendung von Titel VI des Vertrags über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

RECHTSAKT DES RATES

vom 19. Juni 1997

über die Fertigstellung aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union und
von Artikel 41 Absatz 3 des Europol-Übereinkommens des Protokolls über die Vorrechte und
Immunitäten für Europol, die Mitglieder der Organe, die stellvertretenden Direktoren und die

Bediensteten von Europol

(97/C 221 /01 )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION — BESCHL1ESST, daß das Protokoll , das von den Vertretern
der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union unterzeichnet wurde , in der im Anhang enthalte­
nen Fassung fertiggestellt ist ;

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten , das Protokoll gemäß
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen .

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union ,
insbesondere auf Artikel K.3 ,

gestützt auf das Übereinkommen aufgrund von Artikel
K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die
Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol­
Übereinkommen ) { l ), insbesondere auf Artikel 41 Ab­
satz 3 ,

in der Erwägung, daß Europol , die Mitglieder der
Organe , die stellvertretenden Direktoren und die Bedien­
steten von Europol die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Vorrechte und Immunitäten nach Maßgabe
eines Protokolls genießen sollen , das die in allen Mitglied­
staaten anzuwendenden Regelungen enthält —

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Juni 1997 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. DE BOER

(') ABl . Nr . C 316 vom 27 . 11 . 1995 , S. 1 .
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PROTOKOLL

aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union und von Artikel 41 Absatz 3
des Europol-Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten für Europol, die Mitglieder

der Organe, die stellvertretenden Direktoren und die Bediensteten von Europol

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Protokolls , die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sind —

UNTER BEZUGNAHME AUF den Rechtsakt des Rates vom 19 . Juni 1997,

IN DER ERWÄGUNG, daß gemäß Artikel 41 Absatz 1 des Übereinkommens aufgrund von Artikel K.3 des
Vertrags über die Europäische Union über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol­
Übereinkommen) Europol , die Mitglieder der Organe, die stellvertretenden Direktoren und die Bediensteten
von Europol die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten nach Maßgabe
eines Protokolls genießen, das die in allen Mitgliedstaaten anzuwendenden Regelungen enthält —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 2Artikel 1

Begriffsbestimmungen Immunität von der Gerichtsbarkeit und Immunität von
Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung und jeder

sonstigen Form des Zugriffs

( 1 ) Europol genießt Immunität von der Gerichtsbarkeit
in bezug auf die Haftung nach Artikel 38 Absatz 1 des
Übereinkommens hinsichtlich unzulässiger oder unrichti­
ger Datenverarbeitung .

( 2 ) Die Vermögensgegenstände , Liegenschaften und Gut­
haben von Europol genießen Immunität von jeder Durch­
suchung, Beschlagnahme, Einziehung und jeder sonstigen
Form des Zugriffs , gleichviel in wessen Besitz und wo sie
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten befinden .

Artikel 3

Unverletzlichkeit der Archive

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck

a ) „Übereinkommen" das Übereinkommen aufgrund
von Artikel K.3 des Vertags über die Europäische
Union über die Errichtung eines Europäischen Polizei­
amts (Europol-Übereinkommen);

b ) „Europol " das Europäische Polizeiamt;

c ) „Organe von Europol " den Verwaltungsrat nach Arti­
kel 28 des Übereinkommens , den Finanzkontrolleur
nach Artikel 35 Absatz 7 des Übereinkommens und
den Haushaltsausschuß nach Artikel 35 Absatz 8 des
Übereinkommens;

d ) „Verwaltungsrat " den Verwaltungsrat nach Artikel
28 des Übereinkommens;

e ) „Direktor " den Direktor von Europol nach Artikel 29
des Übereinkommens ;

f ) „Personal " den Direktor, die stellvertretenden Direk­
toren und die Bediensteten von Europol nach Artikel
30 des Übereinkommens mit Ausnahme der Orts­
kräfte nach Artikel 3 des Personalstatuts ;

g ) „Archive von Europol " alle Aufzeichnungen, Schrift­
wechsel , Schriftstücke , Manuskripte , Computer- und
Mediendaten, Fotografien , Filme , Video- und Tonauf­
zeichnungen, die Europol oder einem Mitglied seines
Personals gehören oder von diesen aufgeführt werden ,
und alle sonstigen gleichartigen Unterlagen , die nach
einhelliger Auffassung des Verwaltungsrates und des
Direktors einen Teil des Archivs von Europol bilden .

Die Archive von Europol sind unverletzlich , gleichviel wo
sie sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten befinden
und von wem sie geführt werden.

Artikel 4

Befreiung von Steuern und Abgaben

( 1 ) Europol , seine Guthaben, Einkünfte und sonstigen
Vermögenswerte sind im Rahmen der amtlichen Tätigkeit
von Europol von jeder direkten Steuer befreit .

( 2 ) Europol ist bei größeren Käufen für den amtlichen
Gebrauch von den indirekten Steuern und Abgaben
befreit , die in den Preisen für bewegliche und unbewegli­
che Güter und Dienstleistungen inbegriffen sind . Die
Befreiung kann im Wege einer Rückerstattung gewährt
werden .



19 . 7 . 97 [ DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr . C 221 /3

sonen, die Anspruch auf eine Behandlung im Sinne dieses
Artikels erheben, unter die in Artikel 8 aufgeführten
Kategorien fallen .

( 3 ) Die gemäß diesem Artikel mehrwertJ oder ver­
brauchsteuerfrei erworbenen Gegenstände dürfen nicht
verkauft oder auf andere Weise veräußert werden, es sei
denn, dies geschieht unter Bedingungen, die mit dem
Mitgliedstaat vereinbart worden sind , der die Befreiung
gewährt hat .

( 4 ) Für Steuern und Abgaben , die als Vergütung für
besondere Dienstleistungen erhoben werden, wird keine
Befreiung gewährt .

Artikel 8

Artikel 5

Befreiung der Vermögenswerte von Beschränkungen

Europol unterliegt keinen finanziellen Kontrollen, Rege­
lungen und Notifizierungspflichten hinsichtlich seiner
finanziellen Transaktionen oder Stillhaltevereinbarungen
und kann frei

a ) Devisen über amtlich anerkannte Stellen kaufen , besit­
zen und über diese verfügen;

b ) Konten in jeder Währung unterhalten .

Vorrechte und Immunitäten der Mitglieder der Organe
und des Personals von Europol

( 1 ) Die Mitglieder der Organe und des Personals von
Europol genießen folgende Vorrechte und Immunitäten :

a ) unbeschadet des Artikels 32 und , soweit anwendbar,
des Artikels 40 Absatz 3 des Übereinkommens Immu­
nität von jeglicher Gerichtsbarkeit hinsichtlich der
von ihnen in Ausübung ihres Amtes vorgenommenen
mündlichen und schriftlichen Äußerungen sowie
Handlungen; diese Immunität gilt auch nach Beendi­
gung ihrer Tätigkeit als Mitglied eines Organs oder
des Personals von Europol ;

b ) Unverletzlichkeit all ihrer amtlichen Papiere , Schrift­
stücke und anderen amtlichen Materials .

( 2 ) Die Mitglieder des Personals von Europol , auf deren
Gehälter und Bezüge eine Steuer zugunsten von Europol
gemäß Artikel 10 erhoben wird , genießen Befreiung von
der Einkommensteuer auf die von Europol gezahlten
Gehälter und Bezüge . Diese Gehälter und Bezüge können
jedoch bei der Festsetzung des auf Einkommen aus ande­
ren Quellen zu erhebenden Steuerbetrags berücksichtigt
werden . Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Ren­
ten und Ruhegehälter, die an ehemalige Bedienstete von
Europol und deren Familienangehörige gezahlt werden .

( 3 ) Auf die Mitglieder des Personals von Europol finden
die Bestimmungen des Artikels 14 des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemein­
schaften Anwendung .

Artikel 6

Erleichterungen und Immunitäten in bezug auf den
Nachrichtenverkehr

( 1 ) Die Mitgliedstaaten gestatten Europol , für alle amt­
lichen Zwecke Nachrichten frei und ohne vorherige Son­
dergenehmigung zu übermitteln , und schützen das Recht
von Europol auf freien Nachrichtenverkehr . Europol ist
berechtigt , Verschlüsselungen zu verwenden und amtliche
Korrespondenz und sonstige amtliche Nachrichten durch
Kurier oder in versiegelten Behältern zu versenden und zu
empfangen; hierfür gelten dieselben Vorrechte und Immu­
nitäten wie für diplomatische Kuriere und diplomatisches
Kuriergepäck .

( 2 ) Europol hat bei seinem amtlichen Nachrichtenver­
kehr , soweit dies mit dem Internationalen Fernmeldever­
trag vom 6 . November 1982 vereinbar ist , Anspruch auf
eine nicht weniger günstige Behandlung, als die Mitglied­
staaten jeder internationalen Organisation oder Regie­
rung, einschließlich deren diplomatischen Vertretungen,
in bezug auf Prioritäten für die Übermittlung im Post­
wege, durch Kabeltelegramme, Telegramme, Fernschrei­
ben, über Funk, Fernseh- und Fernsprechverbindungen,
Verbindungen über Fernkopierer und Satellit oder son­
stige Verbindungen .

Artikel 9

Ausnahmen von den Immunitäten

Die Immunität, die den in Artikel 8 genannten Personen
gewährt wird , gilt nicht im Fall eines von einem Dritten
angestrengten Zivilverfahrens wegen erlittener Schäden,
einschließlich Körperverletzung oder Tod infolge eines
Verkehrsunfalls , der durch eine solche Person verursacht
wurde .

Artikel 10

Steuern

Artikel 7

Einreise , Aufenthalt und Ausreise

Die Mitgliedstaaten erleichtern den in Artikel 8 aufge­
führten Personen im Bedarfsfall die Einreise , den Aufent­
halt und die Ausreise für die Zwecke der Ausübung der
Dienstgeschäfte . Unbeschadet dessen kann ein angemesse­
ner Nachweis dafür verlangt werden , daß Per­

( 1 ) Die Mitglieder des Personals von Europol , die min­
destens für ein Jahr angestellt sind , unterliegen einer
Steuer zugunsten von Europol , die gemäß den von Euro­
pol festgelegten und vom Verwaltungsrat gebilligten
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(4 ) Europol arbeitet jederzeit mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten zusammen, um eine geord­
nete Rechtspflege zu erleichtern , und verhindert jeden
Mißbrauch der nach diesem Protokoll gewährten Vor­
rechte und Immunitäten .

( 5 ) Liegt nach Ansicht einer zuständigen Behörde oder
gerichtlichen Stelle eines Mitgliedstaats ein Mißbrauch
der nach diesem Protokoll gewährten Vorrechte oder
Immunitäten vor , so nimmt die nach Absatz 2 für die
Immunitätsaufhebung zuständige Stelle auf Antrag mit
den zuständigen Behörden Rücksprache , um festzustellen ,
ob tatsächlich ein Mißbrauch gegeben ist . Führen die
entsprechenden Konsultationen nicht zu einem für beide
Seiten befriedigenden Ergebnis , so wird die Angelegenheit
nach dem Verfahren des Artikels 13 geregelt .

Bestimmungen und Verfahren auf die von Europol
gezahlten Gehälter und Bezüge erhoben wird .

( 2 ) Die Namen und Anschriften der in diesem Artikel
genannten Mitglieder des Personals von Europol sowie
aller anderen auf Vertragsbasis bei Europol beschäftigten
Personen werden den Mitgliedstaaten jedes Jahr mitge­
teilt . Allen diesen Personen stellt Europol jährlich eine
Bescheinigung aus , in der der gesamte Brutto- und Netto­
betrag der von Europol für das betreffende Jahr gezahlten
Vergütungen jeglicher Art und auch die Einzelheiten und
die Art der Zahlungen sowie die an der Quelle einbehal­
tenen Beträge angegeben sind .

( 3 ) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Renten
und Ruhegehälter, die an ehemalige Bedienstete von
Europol und deren Familienangehörige gezahlt werden .

Artikel 11

Schutz des Personals

Die Mitgliedstaaten unternehmen auf Antrag des Direk­
tors und im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechts­
vorschriften alle zweckdienlichen Schritte , um die nötige
Sicherheit und den Schutz der in diesem Protokoll
genannten Personen, deren Sicherheit aufgrund ihrer amt­
lichen Tätigkeit für Europol gefährdet ist, zu gewährlei­
sten .

Artikel 13

Beilegung von Streitigkeiten

( 1 ) Streitigkeiten wegen einer Weigerung, die Immunität
von Europol oder die einer Person aufzuheben, die auf­
grund ihrer amtlichen Stellung Immunität nach Maßgabe
des Artikels 8 Absatz 1 genießt, werden vom Rat gemäß
dem Verfahren nach Titel VI des Vertrags über die
Europäische Union mit dem Ziel der Beilegung erörtert .

( 2 ) Werden solche Streitigkeiten nicht beigelegt, so legt
der Rat einstimmig die Modalitäten fest , nach denen sie
beizulegen sind .

Artikel 14

Vorbehalte

Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig .

Artikel 15

Inkrafttreten

Artikel 12

Aufhebung der Immunitäten

( 1 ) Die nach diesem Protokoll gewährten Vorrechte und
Immunitäten werden im Interesse von Europol und nicht
zum persönlichen Vorteil der Betreffenden gewährt . Euro­
pol und alle Personen , die diese Vorrechte und Immunitä­
ten genießen, sind verpflichtet , in jeder sonstigen Hinsicht
die Gesetze und Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
einzuhalten .

( 2 ) Der Direktor hat die Immunität von Europol oder
eines Mitglieds seines Personals in allen Fällen aufzuhe­
ben, in denen die Immunitat verhindern würde , daß der
Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie ohne
Schädigung der Interessen von Europol aufgehoben wer­
den kann . Hinsichtlich des Direktors , des Finanzkontrol­
leurs und der Mitglieder des Haushaltsausschusses hat
der Verwaltungsrat die gleiche Verpflichtung . Im Fall von
Mitgliedern des Verwaltungsrates ist der jeweilige Mit­
gliedstaat für die Aufhebung der Immunität zuständig .

( 3 ) Ist die Immunität von Europol im Sinne des Artikels
2 Absatz 2 aufgehoben worden, so werden die von den
Gerichten der Mitgliedstaaten angeordneten Durchsu­
chungen und Beschlagnahmen in Anwesenheit des Direk­
tors oder seines Beauftragten unter Beachtung der im
Übereinkommen oder aufgrund des Übereinkommens
festgelegten Regeln der Vertraulichkeit durchgeführt .

( 1 ) Dieses Protokoll bedarf der Annahme durch die
Mitgliedstaaten nach deren jeweiligen verfassungsrechtli­
chen Bestimmungen .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Verwahrer den
Abschluß der Verfahren, die nach ihren verfassungsrecht­
lichen Bestimmungen zur Annahme dieses Protokolls
erforderlich sind .

( 3 ) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten
Monats nach der Notifizierung gemäß Absatz 2 durch
den Staat in Kraft, der zum Zeitpunkt der Annahme des
Rechtsakts über die Fertigstellung dieses Protokolls durch
den Rat Mitglied der Europäischen Union ist und diese
Förmlichkeit als letzter vornimmt.
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Artikel 16

Beitritt

nach Absatz 1 statt, insbesondere im Hinblick auf Artikel
8 Absatz 1 Buchstabe a ) und Artikel 13 .

Artikel 18

Änderungen

( 1 ) Dieses Protokoll steht allen Staaten, die Mitglied der
Europäischen Union werden, zum Beitritt offen .

(2 ) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hin­
terlegt .

( 3 ) Der Wortlaut dieses Protokolls , der vom Rat der
Europäischen Union in der Sprache des beitretenden
Staates erstellt wird , ist verbindlich .

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertragspartei ist,
kann Änderungen zu diesem Protokoll vorschlagen . Jeder
Änderungsvorschlag wird dem Verwahrer übermittelt , der
ihn an den Rat weiterleitet .

(4 ) Dieses Protokoll tritt für jeden beitretenden Staat 90
Tage nach der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde oder
aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls
in Kraft , wenn dieses bei Ablauf des genannten Zeitraums
von 90 Tagen noch nicht in Kraft getreten ist .

( 2 ) Änderungen werden vom Rat einstimmig festgelegt
und den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren ver­
fassungsrechtlichen Bestimmungen empfohlen .

( 3 ) In dieser Form festgelegte Änderungen treten nach
den Bestimmungen des Artikels 15 in Kraft .

( 4 ) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen
Union notifiziert allen Mitgliedstaaten das Datum des
Inkrafttretens der Änderungen .Artikel 17

Evaluierung

Artikel 19

Verwahrer

( 1 ) Dieses Protokoll wird innerhalb von zwei Jahren
nach Inkrafttreten unter der Aufsicht des Verwaltungsra­
tes evaluiert .

( 1 ) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen
Union ist Verwahrer dieses Protokolls .(2 ) Die Immunität gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe

a ) wird nur für Amtshandlungen gewährt, die in Erfül­
lung der Aufgaben nach Artikel 3 des Übereinkommens
in der am 26 . Juli 1995 unterzeichneten Fassung erfolgen .
Vor jeder Änderung oder Ergänzung der Aufgaben nach
Artikel 3 des Übereinkommens findet eine Überprüfung

(2 ) Urkunden, Notifizierungen oder Mitteilungen betref­
fend dieses Protokoll werden vom Verwahrer im Amts­
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht .
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EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo .

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne proto­
kol .

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
dieses Protokoll gesetzt .

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ , οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω
από το παρόν πρωτόκολλο .

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol .

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent protocole .

DA FHIANU SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo .

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo .

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
protocol hebben gesteld .

EM FE DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no
presente Protocolo .

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän
pöytäkirjan .

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll .

Hecho en Bruselas , el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete , en un ejemplar
único , en lenguas alemana, danesa , española , finesa , francesa , griega , inglesa , irlandesa , italiana ,
neerlandesa , portuguesa y sueca , siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será
depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles , den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på
dansk , engelsk , finsk , fransk, græsk, irsk , italiensk , nederlandsk , portugisisk, spansk, svensk og
tysk , idet hver af disse tekster har samme gyldighed ; de deponeres i arkiverne i Generalsekreta­
riatet for Rådet for Den Europæiske Union .

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift
in dänischer , deutscher, englischer, finnischer , französischer , griechischer, irischer, italienischer ,
niederländischer , portugiesischer , schwedischer und spanischer Sprache , wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der
Europäischen Union hinterlegt .
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Έγινε στις Βρυξελλες, στις δέκαεννεα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά , σε ένα μόνο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ιταλική ,
ολλανδική , πορτογαλική , σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Done at Brussels , this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven, in a single original , in the Danish, Dutch, English , Finnish, French , German,
Greek, Irish, Italian, Portuguese , Spanish and Swedish languages , each text being equally
authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the
Council of the European Union .

Fait à Bruxelles , le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique , en
langues allemande, anglaise , danoise, espagnole, finnoise , française , grecque , irlandaise , ita­
lienne , néerlandaise , portugaise et suédoise , chacun de ces textes faisant également foi ,
exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an naou lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha
a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla , sa Danmhairgis , san Fhionlainnis , sa
Fhraincis , sa Ghaeilge , sa Ghearmáinis , sa Ghréigis, san Iodáilis , san Ollainnis , sa Phortaingéilis ,
sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha
sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh .

Fatto a Bruxelles , il diciannove giugno millenovecentonovantasette , in un unico esemplare in
lingua danese , finlandese, francese , greca, inglese, irlandese , italiana , olandese , portoghese ,
spagnola , svedese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , esemplare depositato negli
archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea .

Gedaan te Brussel , de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één
exemplaar in de Deense, de Duitse , de Engelse , de Finse, de Franse , de Griekse, de Ierse , de
Italiaanse, de Nederlandse , de Portugese , de Spaanse en de Zweedse taal , zijnde alle teksten
gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de
Raad van de Europese Unie .

Feito em Bruxelas , em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar
único, nas línguas alemã, dinamarquesa , espanhola , finlandesa , francesa , grega , inglesa , irlan­
desa , italiana , neerlandesa , portuguesa e sueca , fazendo igualmente fé todos os textos ,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän­
kymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin , espanjan, hollannin , iirin , italian,
kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden
tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihtee­
ristön arkistoon .

Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska,
engelska , finska , franska , grekiska , iriska , italienska , nederländska, portugisiska , spanska ,
svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga , och detta original skall
deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd .
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Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

n , .
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Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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RECHTSAKT DES RATES

vom 19. Juni 1997

über die Ausarbeitung des zweiten Protokolls zum Übereinkommen über den Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften

( 97/C 221 /02 )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION — Das Übereinkommen bedarf einer weiteren Ergänzung
durch ein zweites Protokoll , das insbesondere die Verant­
wortlichkeit der juristischen Personen, die Einziehung, die
Geldwäsche sowie die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission zum Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
und zum Schutz der diesbezüglichen personenbezogenen
Daten betrifft —

BESCHLIESST, daß die Ausarbeitung des zweiten Proto­
kolls , das heute von den Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten der Union unterzeichnet wird , in der im
Anhang enthaltenen Fassung abgeschlossen ist;

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten , das Protokoll gemäß
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen .

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union ,
insbesondere auf Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Mitgliedstaaten betrachten zur Verwirklichung der
Ziele der Union die Bekämpfung der Kriminalität zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften als Angelegenheit von gemeinsamem
Interesse , die unter die in Titel VI des Vertrags verankerte
Zusammenarbeit fällt .

Der Rat hat mit Rechtsakt vom 26 . Juli 1995 (') als ein
erstes Vertragswerk das Übereinkommen über den Schutz
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein­
schaften ausgearbeitet , das insbesondere auf die Bekämp­
fung des Betrugs zum Nachteil dieser Interessen abzielt .

Der Rat hat mit Rechtsakt vom 27. September 1996 ( 2 ) in
einem zweiten Schritt ein Protokoll zu diesem Überein­
kommen ausgearbeitet, das insbesondere auf die Bekämp­
fung von Bestechungshandlungen abzielt , an denen natio­
nale oder Gemeinschaftsbeamte beteiligt sind und
wodurch die finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften geschädigt werden bzw. geschädigt wer­
den können .

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Juni 1997 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. DE BOER

(') ABl . Nr . C 316 vom 27 . 11 . 1995 , S. 48 .
( 2 ) ABl . Nr . C 313 vom 23 . 10 . 1996 , S. 1 .
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ANHANG

ZWEITES PROTOKOLL

aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkommen über
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Protokolls , die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
sind —

UNTER BEZUGNAHME auf den Rechtsakt des Rates der Europäischen Union vom 19 . Juni 1997,

IN DEM WUNSCH sicherzustellen , daß ihre Strafrechtsvorschriften in wirksamer Weise zum Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften beitragen ,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung, die das Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaften vom 26 . Juli 1995 für die Bekämpfung des Betrugs zum Nachteil der
gemeinschaftlichen Einnahmen und Ausgaben hat,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung, die das Protokoll vom 27. September 1996 zu diesem Übereinkom­
men für die Bekämpfung von Bestechungshandlungen hat , mit denen die finanziellen Interessen der
Europäischen Gemeinschaften geschädigt werden bzw . geschädigt werden können,

IN DEM BEWUSSTSEIN, das die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften durch Handlun­
gen , die im Namen von juristischen Personen begangen werden , und Handlungen im Zusammenhang mit
Geldwäsche geschädigt oder gefährdet werden können ,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls dahin gehend
angepaßt werden müssen , daß sie vorsehen , daß juristische Personen in Fällen von Betrug oder Bestechung
sowie Geldwäsche , die zu ihren Gunsten begangen werden , und mit denen die finanziellen Interessen der
Europäischen Gemeinschaften geschädigt werden oder geschädigt werden können , verantwortlich gemacht
werden können ,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls angepaßt werden
müssen , damit die Wäsche von Erträgen aus betrügerischen Handlungen oder Bestechungshandlungen , die
die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften schädigen oder schädigen können, unter Strafe
gestellt wird und die entsprechenden Erträge eingezogen werden können ,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls angepaßt werden
müssen , damit die Rechtshilfe nicht allein aus dem Grund abgelehnt wird, daß es sich bei einer unter dieses
Protokoll fallenden Straftat um ein Abgaben- oder Zolldelikt handelt oder daß eine derartige Straftat als ein
solches Delikt angesehen wird ,

IN ANBETRACHT des Umstands, daß die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bereits im
Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vom 26 . Juli
1995 geregelt ist, daß aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission —
unbeschadet der sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden Verpflichtungen — in geeigneter Weise
geregelt werden muß, um ein wirksames Vorgehen gegen Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit und die
damit zusammenhängende Geldwäsche , die die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
schädigen oder schädigen können , zu gewährleisten , und zwar einschließlich des Informationsaustausches
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission ,

IN DER ERWÄGUNG, daß es zur Förderung und Erleichterung des Informationsaustausches notwendig ist,
einen angemessenen Schutz der personenbezogenen Daten zu gewährleisten ,

IN DER ERWÄGUNG, daß der Informationsaustausch laufende Untersuchungen nicht behindern darf und
daß es deshalb notwendig ist , den Schutz des Untersuchungsgeheimnisses vorzusehen ,

IN DER ERWÄGUNG, daß geeignete Bestimmungen über die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäi­
schen Gemeinschaften ausgearbeitet werden müssen ,

IN DER ERWÄGUNG schließlich , daß die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vom 26 . Juli 1995 auch für bestimmte
unter dieses Protokoll fallende Handlungen gelten sollten —
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SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Definitionen

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck

a ) „Übereinkommen" das am 26 . Juli 1995 aufgrund
von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische
Union ausgearbeiteten Übereinkommen über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften (');

b ) „Betrug" die in Artikel 1 des Übereinkommens
genannten Handlungen;

c ) — „Bestechlichkeit" die Handlungen im Sinne des
Artikels 2 des am 27 . September 1996 aufgrund
von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische
Union ausgearbeiteten Protokolls zum Überein­
kommen über den Schutz der finanziellen Interes­
sen der Europäischen Gemeinschaften ( 2 ),

— „Bestechung" die Handlungen im Sinne des Arti­
kels 3 des vorgenannten Protokolls ;

d ) „ juristische Person" jedes Rechtssubjekt, das diesen
Status nach dem jeweils geltenden innerstaatlichen
Recht besitzt, mit Ausnahme von Staaten oder sonsti­
gen Körperschaften des öffentlichen Rechts in der
Ausübung ihrer hoheitlichen Rechte und der öffent­
lich-rechtlichen internationalen Organisationen;

e ) „Geldwäsche" die Handlungen im Sinne des dritten
Gedankenstrichs von Artikel 1 der Richtlinie 91 /
308/EWG des Rates vom 10 . Juni 1991 zur Verhinde­
rung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche ( 3 ) bezogen auf Erträge aus Betrug,
zumindest in schweren Fällen, sowie aus Bestechung
und Bestechlichkeit .

— der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person
oder

— der Befugnis , Entscheidungen im Namen der juristi­
schen Person zu treffen, oder

— einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Per­
son

innehat, sowie für die Beihilfe oder Anstiftung zu einem
solchen Betrug, einer solchen Bestechung oder einer sol­
chen Geldwäsche oder für die versuchte Begehung eines
solchen Betrugs verantwortlich gemacht werden kann.

( 2 ) Neben den in Absatz 1 bereits vorgesehenen Fällen
trifft jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen,
um sicherzustellen, daß eine juristische Person verant­
wortlich gemacht werden kann, wenn mangelnde Über­
wachung oder Kontrolle seitens einer der in Absatz 1
genannten Personen die Begehung eines Betrugs , einer
Bestechungshandlung oder einer Geldwäschehandlung
durch eine dieser unterstellten Person zugunsten der juri­
stischen Person ermöglicht hat .

( 3 ) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person nach
den Absätzen 1 und 2 schließt die strafrechtliche Verfol­
gung natürlicher Personen als Täter, Anstifter oder
Gehilfe in dem Betrugs-, Bestechungs- oder Geldwäsche­
fall nicht aus .

Artikel 4

Sanktionen für juristische Personen

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen , daß gegen eine im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 verantwortliche juristische Person
wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen
verhängt werden können, zu denen strafrechtliche oder
nichtstrafrechtliche Geldsanktionen gehören und andere
Sanktionen gehören können, beispielsweise :

a ) Maßnahmen des Ausschlusses von öffentlichen Zu­
wendungen oder Hilfen;

b ) Maßnahmen des vorübergehenden oder ständigen
Verbots der Ausübung einer Handelstätigkeit ;

c ) richterliche Aufsicht;

d ) richterlich angeordnete Auflösung . '

( 2 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen, daß gegen eine im Sinne des
Artikels 3 Absatz 2 verantwortliche juristische Person
wirksame, angemessene . und abschreckende Sanktionen
oder Maßnahmen verhängt werden können.

Artikel 2

Geldwäsche

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um die Geldwäsche unter Strafe zu stellen .

Artikel 3

Verantwortlichkeit von juristischen Personen

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um sicherzustellen, daß eine juristische Person für
den Betrug, die Bestechung und die Geldwäsche, die zu
ihren Gunsten von einer Person begangen werden, die
entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen
Person gehandelt hat und die eine Führungsposition
innerhalb der juristischen Person aufgrund

Artikel 5

Einziehung

(') ABl . Nr . C 316 vom 27. 11 . 1995 , S. 49 .
( 2 ) ABl . Nr . C 313 vom 23 . 10 . 1996 , S. 2 .

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um die Beschlagnahme und , unbeschadet der Rechte
gutgläubiger Dritter , die Einziehung oder Entziehung der
Tatinstrumente und Erträge aus dem Betrug, der Beste­
chung, der Bestechlichkeit und der Geldwäsche oder derC ) ABl . Nr . L 166 vom 28 . 6 . 1991 , S. 77 .
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und zum freien Datenverkehr ( x ) vorgesehenen Schutzni­
veau gleichwertig ist .

Vermögensgegenstände , deren Wert diesen Erträgen ent­
spricht, zu ermöglichen . Der Mitgliedstaat verfügt über
beschlagnahmte oder eingezogene Tatinstrumente , Er­
träge oder andere Vermögensgegenstände nach Maßgabe
der nationalen Rechtsvorschriften . Artikel 9

Veröffentlichung der Datenschutzvorschriften

Die im Zusammenhang mit den Verpflichtungen nach
Artikel 8 erlassenen Vorschriften werden im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht .

Artikel 6

Abgaben- und Zolldelikte

Ein Mitgliedstaat darf Rechtshilfe in einem Fall von
Betrug, Bestechung und Bestechlichkeit sowie Geldwäsche
nicht allein aus dem Grund ablehnen, daß es sich um ein
Abgaben- oder Zolldelikt handelt oder daß der betref­
fende Fall als ein solches Delikt angesehen wird .

Artikel 10

Artikel 7

Übermittlung von Daten an andere Mitgliedstaaten und
Drittstaaten

( 1 ) Vorbehaltlich etwaiger Bedingungen nach Artikel 7
Absatz 2 darf die Kommission personenbezogene Daten,
die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 7
von einem Mitgliedstaat erhalten hat, an einen anderen
Mitgliedstaat übermitteln . Die Kommission unterrichtet
den Mitgliedstaat, der die Informationen geliefert hat,
darüber, daß sie eine derartige Übermittlung beabsich­
tigt .

( 2 ) Die Kommission kann unter den gleichen Bedingun­
gen personenbezogene Daten, die sie in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben nach Artikel 7 von einem Mitgliedstaat
erhalten hat, an einen Drittstaat übermitteln, sofern der
Mitgliedstaat, der die Information geliefert hat, einer
solchen Übermittlung zugestimmt hat.

Zusammenarbeit mit der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften

( 1 ) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten bei
der Bekämpfung von Betrug, Bestechung, Bestechlichkeit
und Geldwäsche zusammen .

Zu diesem Zweck leistet die Kommission die technische
und operative Hilfe , die die zuständigen nationalen
Behörden gegebenenfalls zur besseren Koordinierung
ihrer Untersuchungen benötigen .

( 2 ) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten kön­
nen Informationen mit der Kommission austauschen, um
die Feststellung des Sachverhalts zu erleichtern und ein
effektives Vorgehen gegen Betrug, Bestechung und
Bestechlichkeit sowie Geldwäsche sicherzustellen . Die
Kommission und die zuständigen nationalen Behörden
tragen den Erfordernissen des Untersuchungsgeheimnisses
und des Datenschutzes in jedem einzelnen Fall Rechnung.
Zu diesem Zweck kann ein Mitgliedstaat, wenn er der
Kommission Informationen liefert , spezifische Bedingun­
gen für die Verwendung dieser Informationen durch die
Kommission oder durch einen anderen Mitgliedstaat, an
den die Informationen übermittelt werden dürfen, festle­
gen .

Artikel 11

Kontrollstelle

Jede Stelle , die für die Zwecke der Ausübung einer
unabhängigen Datenschutzkontrolle über die personenbe­
zogenen Daten, die die Kommission in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben nach dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft verarbeitet hat, benannt oder
eingerichtet worden ist, nimmt die gleichen Aufgaben in
bezug auf diejenigen personenbezogenen Daten wahr, die
die Kommission nach diesem Protokoll verarbeitet hat .

Artikel 8

Artikel 12

Beziehung zu dem Übereinkommen

( 1 ) Die Artikel 3 , 5 und 6 des Übereinkommens finden
auch auf die in Artikel 2 dieses Protokolls genannten
Handlungen Anwendung.

( 2 ) Folgende Bestimmungen des Übereinkommens finden
auch auf dieses Protokoll Anwendung:

Verantwortung der Kommission für den Datenschutz

Die Kommission trägt dafür Sorge, daß sie im Zusam­
menhang mit dem Austausch von Informationen nach
Artikel 7 Absatz 2 bei der Verarbeitung personenbezoge­
ner Daten ein Schutzniveau einhält, das dem in der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24 . Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (') ABl . Nr. L 281 vom 23 . 11 . 1995 , S. 31 .
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Artikel 14

Außervertragliche Haftung

— Artikel 4 mit der Maßgabe, daß Erklärungen im Sinne
des Artikels 4 Absatz 2 des Übereinkommens auch für
dieses Protokoll gelten, sofern bei der Notifizierung
nach Artikel 16 Absatz 2 dieses Protokolls keine
anderslautende Erklärung abgegeben wird ;

— Artikel 7 mit der Maßgabe das das „ ne bis in idem"-
Prinzip auch auf juristische Personen Anwendung fin­
det und daß Erklärungen im Sinne des Artikels 7
Absatz 2 des Übereinkommens auch für dieses Proto­
koll gelten, sofern bei der Notifizierung nach Artikel
16 Absatz 2 dieses Protokolls keine anderslautende
Erklärung abgegeben wird ;

Für die Zwecke dieses Protokolls bestimmt sich die
außervertragliche Haftung der Gemeinschaft nach Artikel
215 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäi­
schen Gemeinschaft . Artikel 178 desselben Vertrags ist
anwendbar .

Artikel IS

Gerichtliche Kontrolle— Artikel 9 ;

— Artikel 10 .

Artikel 13

Gerichtshof

( 1 ) Der Gerichtshof ist für Klagen von natürlichen oder
juristischen Personen zuständig, mit denen diese sich
gegen eine ihnen gegenüber ergangene oder sie unmittel­
bar und individuell betreffende Entscheidung der Kom­
mission wegen eines Verstoßes gegen Artikel 8 oder eine
hierzu erlassene Vorschrift oder wegen Ermessensmiß­
brauch richten .

(2 ) Artikel 168a Absätze 1 und 2, Artikel 173 Absatz 5 ,
Artikel 174 Absatz 1 , Artikel 176 Absätze 1 und 2 sowie
die Artikel 185 und 186 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft sowie die Satzung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gelten
entsprechend .

( 1 ) Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über die Aus­
legung oder Anwendung dieses Protokolls werden
zunächst im Rat nach dem Verfahren des Titels VI des
Vertrags über die Europäische Union mit dem Ziel ihrer
Beilegung erörtert .

Ist die Streitigkeit nach Ablauf von sechs Monaten nicht
beigelegt, so kann der Gerichtshof von einer Streitpartei
befaßt werden .

Artikel 16

Inkrafttreten( 2 ) Der Gerichtshof kann mit Streitigkeiten zwischen
einem oder mehreren Mitgliedstaaten und der Kommis­
sion über die Anwendung des Artikels 2 in Verbindung
mit Artikel 1 Buchstabe e ), der Artikel 7, 8 und 10 sowie
des Artikels 12 Absatz 2 vierter Gedankenstrich dieses
Protokolls , die nicht im Wege von Verhandlungen beige­
legt werden konnten, nach Ablauf von sechs Monaten
befaßt werden, gerechnet von dem Datum des Tages an,
an dem die eine Partei der anderen eine Mitteilung
gemacht hat, aus der sich das Vorhandensein einer Strei­
tigkeit ergibt .

( 3 ) Das am 29 . November 1996 aufgrund von Artikel
K.3 des Vertrags über die Europäische Union ausgearbei­
tete Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäi­
schen Gemeinschaften durch den Gerichtshof der Euro­
päischen Gemeinschaften im Wege der Vorabentschei­
dung (') findet auf das vorliegende Protokoll mit der
Maßgabe Anwendung, daß eine Erklärung eines Mitglied­
staats nach Artikel 2 dieses Protokolls auch für das
vorliegende Protokoll gilt , es sei denn, der betreffende
Mitgliedstaat gibt bei der Notifizierung nach Artikel 16
Absatz 2 des vorliegenden Protokolls eine anderslautende
Erklärung ab .

( 1 ) Dieses Protokoll bedarf der Annahme durch die
Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer jeweiligen verfas­
sungsrechtlichen Vorschriften .

(2 ) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär
des Rates der Europäischen Union den Abschluß der
Verfahren, die nach ihren jeweiligen verfassungsrechtli­
chen Vorschriften für die Annahme dieses Protokolls
erforderlich sind .

( 3 ) Dieses Protokoll tritt 90 Tage nach der Notifizierung
gemäß Absatz 2 durch den Staat in Kraft , der zum
Zeitpunkt der Annahme des Rechtsakts über die Ausar­
beitung dieses Protokolls Mitglied der Europäischen
Union ist und diese Förmlichkeit als letzter vornimmt. Ist
das Übereinkommen zu dem betreffenden Zeitpunkt
jedoch noch nicht in Kraft getreten, so tritt dieses Proto­
koll zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkom­
mens in Kraft .

( 4 ) Die Anwendung des Artikels 7 Absatz 2 wird jedoch
ausgesetzt, soweit und solange das zuständige Organ der
Europäischen Gemeinschaften seiner Verpflichtung nach
Artikel 9 , die Datenschutzvorschriften zu veröffentlichen ,Í 1 ) ABl . Nr . C 151 vom 20 . 5 . 1997, S. 1 .
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den Verwahrer unter Angabe der Einzelheiten des
Umfangs des Vorbehalts bei der Notifizierung nach Arti­
kel 16 Absatz 2 . Ein derartiger Vorbehalt gilt für einen
Zeitraum von fünf Jahren nach der genannten Notifizie­
rung. Er kann einmal für einen weiteren Fünfjahreszeit­
raum erneuert werden .

( 2 ) Die Republik Österreich kann bei der Notifizierung
nach Artikel 16 Absatz 2 erklären, daß sie nicht an die
Artikel 3 und 4 gebunden ist . Eine solche Erklärung
verliert fünf Jahre nach Annahme des Rechtsakts über die
Ausarbeitung dieses Protokolls ihre Gültigkeit .

nicht nachgekommen ist oder die Bestimmungen des
Artikels 11 betreffend die Kontrollstelle nicht eingehalten
werden .

Artikel 17

Beitritt neuer Mitgliedstaaten

( 1 ) Dieses Protokoll steht allen Staaten, die Mitglied der
Europäischen Union werden, zum Beitritt offen .

(2 ) Der vom Rat der Europäischen Union erstellte Wort­
laut dieses Protokolls in der Sprache des beitretenden
Staates ist verbindlich .

( 3 ) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hin­
terlegt .

( 4 ) Dieses Protokoll tritt für jeden Staat, der ihm beitritt,
90 Tage nach der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde
oder aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Proto­
kolls in Kraft, wenn dieses bei Ablauf des genannten
Zeitraums von 90 Tagen noch nicht in Kraft getreten
ist .

( 3 ) Andere Vorbehalte sind mit Ausnahme der in Artikel
12 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich vorgese­
henen Vorbehalte nicht zulässig.

Artikel 19

Verwahrer

( 1 ) Verwahrer dieses Protokolls ist der Generalsekretär
des Rates der Europäischen Union .Artikel 18

Vorbehalte

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat kann sich das Recht vorbehalten,
die Geldwäsche bezogen auf Erträge aus Bestechung und
Bestechlichkeit nur in schweren Fällen von Bestechung
und Bestechlichkeit unter Strafe zu stellen . Ein Mitglied­
staat, der einen derartigen Vorbehalt einlegt, unterrichtet

( 2 ) Der Verwahrer veröffentlicht im Amtsblatt der Euro­
päischen Gemeinschaften den Stand der Annahmen und
Beitritte , die Erklärungen und Vorbehalte sowie alle son­
stigen Notifizierungen im Zusammenhang mit diesem
Protokoll .
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EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo .

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne proto­
kol .

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll
gesetzt .

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι εθεσαν την υπογραφή τους κάτω
από το παρόν πρωτόκολλο .

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereto set their hands .

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent protocole .

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo .

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo .

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
protocol hebben gesteld .

EM FE DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no
presente protocolo .

TÄMÄN VAKUUDEKSI täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan .

TILL BEVIS HÄRPÅ har de befullmäktigade undertecknat detta protokoll .

Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar
único , en lenguas alemana, danesa , española, finesa, francesa, griega , inglesa , irlandesa , italiana,
neerlandesa, portuguesa y sueca , siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico , que será
depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles , den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på
dansk, engelsk, finsk , fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og
tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekreta­
riatet for Rådet for Den Europæiske Union .

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift
in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer,
niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache , wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der
Europäischen Union hinterlegt .
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Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννεα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά , σε ένα μόνο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ιταλική ,
ολλανδική , πορτογαλική , σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης .

Done at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven, in a single original , in the Danish, Dutch , English, Finnish , French, German,
Greek , Irish, Italian, Portuguese , Spanish and Swedish languages , each text being equally
authentic , such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the
Council of the European Union .

Fait à Bruxelles , le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique , en
langues allemande , anglaise , danoise, espagnole, finnoise , française , grecque , irlandaise, ita­
lienne , néerlandaise , portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi ,
exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha
a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis , san Fhionlainnis , sa
Fhraincis , sa Ghaeilge , sa Ghearmáinis , sa Ghréigis , san Iodáilis , san Ollainnis , sa Phortaingéilis ,
sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha
sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh .

Fatto a Bruxelles , il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in
lingua danese , finlandese, francese, greca , inglese, irlandese , italiana, olandese, portoghese,
spagnola , svedese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , esemplare depositato negli
archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea .

Gedaan te Brussel , de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één
exemplaar in de Deense , de Duitse , de Engelse, de Finse, de Franse , de Griekse, de Ierse, de
Italiaanse, de Nederlandse , de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal , zijnde alle teksten
gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de
Raad van de Europese Unie .

Feito em Bruxelas , em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar
único, nas línguas alemã, dinamarquesa , espanhola , finlandesa, francesa, grega , inglesa , irlan­
desa , italiana , neerlandesa , portuguesa e sueca , fazendo igualmente fé todos os textos ,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän­
kymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin , espanjan, hollannin, iirin , italian,
kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden
tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihtee­
ristön arkistoon .

Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska ,
engelska , finska, franska, grekiska , iriska , italienska , nederländska, portugisiska , spanska,
svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga , och detta original skall
deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd .
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Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

«I

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Gemeinsame Erklärung zu Artikel 13 Absatz 2

Die Mitgliedstaaten erklären , daß die in Artikel 13 Absatz 2 enthaltene Bezugnahme auf Artikel 7 des
Protokolls nur für die Zusammenarbeit zwischen ' der Kommission einerseits und den Mitgliedstaaten
andererseits gilt und das freie Ermessen der Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung von Informationen im
Zuge strafrechtlicher Untersuchungen nicht berührt .

Erklärung der Kommission zu Artikel 7

Die Kommission akzeptiert die Aufgaben , die ihr in Artikel 7 des Zweiten Protokolls zum Übereinkommen
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften übertragen werden .
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ENTSCHLIESSUNG DES RATES

vom 26. Juni 1997

betreffend unbegleitete minderjährige Staatsangehörige dritter Länder

( 97/C 221/03 )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION — Nach Artikel 2 dieses Übereinkommens achten die Ver­
tragsstaaten die in dem Übereinkommen festgelegten
Rechte und gewährleisten sie ohne Diskriminierung .

Nach Artikel 3 dieses Übereinkommens ist bei allen
Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist .

Nach Artikel 22 dieses Übereinkommens sind Kindern ,
die die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehren oder als
Flüchtlinge angesehen werden, Schutz und Hilfe zu
gewähren .

Die Mitgliedstaaten halten es für sehr wichtig , Flüchtlin­
gen getreu der allen Mitgliedstaaten gemeinsamen huma­
nitären Tradition und gemäß dem Genfer Abkommen
vom 28 . Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
in der Fassung des Protokolls von New York vom 31 .
Januar 1967 einen angemessenen Schutz zu gewähren .

Der Rat hat am 20 . Juni 1995 eine Entschließung über
Mindestgarantien für Asylverfahren (') angenommen .

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union ,
insbesondere auf Artikel K.l ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel K.l Nummer 3 Buchstaben a ), b ) und c )
des Vertrags stellen die Voraussetzungen für die Einreise
von Staatsangehörigen dritter Länder in das Hoheitsge­
biet der Mitgliedstaaten und für ihren dortigen Aufent­
halt sowie die Bekämpfung der illegalen Einwanderung
von Staatsangehörigen dritter Länder in das Hoheitsge­
biet der Mitgliedstaaten und ihres dortigen illegalen Auf­
enthalts Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse
dar .

Gemäß Artikel K.l Nummer 1 des Vertrags betrachten
die Mitgliedstaaten die Asylpolitik als Angelegenheit von
gemeinsamem Interesse .

Es kommt vor, daß minderjährige Staatsangehörige drit­
ter Länder ohne einen für sie verantwortlichen Erwachse­
nen und ohne die hierfür erforderlichen Genehmigungen
in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einreisen und
sich dort aufhalten .

Unbegleitete minderjährige Staatsangehörige dritter Län­
der können Opfer von Schleusern sein ; es ist wichtig, daß
die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung dieser Form von
Schleusung zusammenarbeiten .

Unbegleitete minderjährige Staatsangehörige dritter Län­
der sind im allgemeinen schutzbedürftig, weshalb sie
besonderen Schutzes und besonderer Betreuung bedür­
fen .

Die Anerkennung der Schutzbedürftigkeit unbegleiteter
Minderjähriger im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
rechtfertigt es , daß gemeinsame Grundsätze für das Vor­
gehen in solchen Situationen festgelegt werden .

Diese Entschließung läßt gemäß Artikel K.2 Nummer 1
des Vertrags die internationalen Verpflichtungen der Mit­
gliedstaaten aus der Europäischen Konvention vom 4 .
November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten unberührt .

Diese Entschließung läßt die internationalen Verpflichtun­
gen der Mitgliedstaaten aus dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes
unberührt .

Diese Entschließung läßt das Straßburger Übereinkom­
men des Europarats vom 28 . Januar 1981 zum Schutz
des Menschen bei der automatischen Verarbeitung perso­
nenbezogener Daten unberührt .

Der illegale Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa­
ten von unbegleiteten Minderjährigen , die nicht als
Flüchtlinge angesehen werden, muß vorübergehend sein ;
die Mitgliedstaaten bemühen sich , miteinander und mit
den Herkunftsdrittländern zusammenzuarbeiten , um Min­
derjährige ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit in ihr
Herkunftsland oder ein aufnahmebereites Drittland
zurückzuführen , um nach Möglichkeit die für sie verant­
wortlichen Personen zu finden und um sie mit diesen
zusammenzuführen .

Die Anwendung dieser Grundsätze steht der Anwendung
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die Volksge­
sundheit sowie über die öffentliche Sicherheit und Ord­
nung nicht entgegen —

(') ABl . Nr . C 274 vom 19 . 9 . 1996 , S. 13 .
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NIMMT FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG AN:

Artikel 1

Anwendungsbereich und Ziel

sondere dann, wenn sie nicht die erforderlichen Doku­
mente oder Genehmigungen vorweisen können . Für Min­
derjährige , die um Asyl nachsuchen, gelten jedoch die
Bestimmungen der Entschließung über Mindestgarantien
für Asylverfahren , insbesondere die Grundsätze der Num­
mern 23 bis 25 .

( 1 ) Diese Entschließung betrifft Staatsangehörige dritter
Länder , die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollen­
det haben und ohne Begleitung eines für sie nach dem
Gesetz oder dem Gewohnheitsrecht verantwortlichen
Erwachsenen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
einreisen, solange sie sich nicht tatsächlich in der Obhut
einer solchen Person befinden .

( 2 ) In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten
nach Maßgabe ihres nationalen Rechts geeignete Maß­
nahmen ergreifen, um die unerlaubte Einreise von unbe­
gleiteten Minderjährigen zu verhindern ; sie sollten zusam­
menarbeiten , um die illegale Einreise von unbegleiteten
Minderjährigen und deren illegalen Aufenthalt in ihrem
Hoheitsgebiet zu verhindern .

( 3 ) Unbegleitete Minderjährige , die sich aufgrund natio­
naler Bestimmungen bis zur Entscheidung über ihre Ein­
reise in das Hoheitsgebiet oder ihre Rückführung an der
Grenze aufhalten müssen, sollten jede notwendige mate­
rielle Unterstützung und Versorgung zur Befriedigung
ihrer Grundbedürfnisse — wie Nahrungsmittel , für ihr
Alter geeignete Unterkünfte , sanitäre Einrichtungen und
medizinische Versorgung — erhalten .

Artikel 3

Diese Entschließung kann auch auf minderjährige Staats­
angehörige dritter Länder Anwendung finden, die ohne
Begleitung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates zurück­
gelassen werden, nachdem sie in diesen Mitgliedstaat
eingereist sind .

Die unter die beiden vorangehenden Unterabsätze fallen­
den Personen werden im folgenden als „ unbegleitete
Minderjährige " bezeichnet .

(2 ) Diese Entschließung betrifft weder Staatsangehörige
dritter Länder, die Familienangehörige von Staatsangehö­
rigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind ,
noch Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäi­
schen Freihandelsassoziation, die Vertragspartei des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
sind , noch deren Familienangehörige unabhängig von
deren Nationalität , wenn aufgrund des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum das
Recht auf Freizügigkeit ausgeübt wird .

( 3 ) Ziel dieser Entschließung ist es , Leitlinien für die
Behandlung unbegleiteter Minderjähriger in Fragen wie
etwa die Bedingungen für ihre Aufnahme, ihren Aufent­
halt und ihre Rückkehr, und im Falle von Asylbewerbern ,
die Anwendung der geltenden Verfahren festzulegen .

(4 ) Günstigere Bestimmungen des einzelstaatlichen
Rechts bleiben von dieser Entschließung unberührt .

( 5 ) Die nachstehend aufgeführten Leitlinien werden den
Behörden , die für die von dieser Entschließung erfaßten
Bereiche zuständig sind, mitgeteilt; diese Behörden
berücksichtigen die Leitlinien bei ihrem Vorgehen . Bei der
Anwendung dieser Leitlinien darf es zu keinerlei Diskri­
minierung kommen.

Mindestgarantien für alle unbegleiteten Minderjährigen

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sollten sich darum bemühen, die
Identität des Minderjährigen nach der Ankunft so schnell
wie möglich festzustellen, ebenso die Tatsache, daß er
unbegleitet ist . Informationen über die Identität und
Situation des Minderjährigen können auf verschiedene
Weise gewonnen werden, insbesondere durch eine ange­
messene Befragung des Betroffenen, die so bald wie
möglich in einer seinem Alter entsprechenden Weise
durchgeführt werden sollte .

Die erhaltenen Informationen sollten auf sachdienliche
Weise registriert werden . Beim Einholen und Sammeln
sowie bei der Weitergabe und Aufbewahrung der erhalte­
nen Informationen sollte auf besondere Sorgfalt und
Vertraulichkeit geachtet werden, insbesondere bei Asylbe­
werbern, um sowohl die Minderjährigen als auch deren
Familienangehörige zu schützen . Diese ersten Angaben
können insbesondere die Aussichten auf eine Zusammen­
führung mit ihrer Familie im Herkunftsland oder in
einem Drittland verbessern .

( 2 ) Unbegleitete Minderjährige sollten unabhängig von
ihrer Rechtsstellung Anspruch auf den notwendigen
Schutz und die notwendige Grundversorgung nach Maß­
gabe des nationalen Rechts haben .

Artikel 2

Einreise in das Hoheitsgebiet

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können unbegleiteten Minder­
jährigen gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften und
ihrer Praxis an der Grenze die Einreise verweigern, insbe­

( 3 ) Die Mitgliedstaaten sollten sich im Hinblick auf die
Zusammenführung mit der Familie so rasch wie möglich
darum bemühen, die Familienangehörigen unbegleiteter
Minderjähriger ausfindig zu machen oder deren Aufent­
haltsort festzustellen, und zwar ungeachtet der Rechtsstel­
lung der Familienangehörigen oder der Erfolgsaussichten
eines etwaigen Antrags auf Aufenthalt .
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Unbegleiteten Minderjährigen kann auch nahegelegt wer­
den, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ,
nationalen Organisationen des Roten Kreuzes oder ande­
ren Organisationen zwecks Suche nach ihren Familienan­
gehörigen Kontakt aufzunehmen, und sie können dabei
unterstützt werden . Insbesondere im Falle von Asylbewer­
bern sollte bei Kontakten im Rahmen der Suche nach
Familienangehörigen in gebührender Weise Vertraulich­
keit gewahrt werden, um sowohl die Minderjährigen als
auch deren Familienangehörige zu schützen .

( 4 ) Im Hinblick auf die Anwendung dieser Entschlie­
ßung sollten die Mitgliedstaaten so rasch wie möglich für
die notwendige Vertretung von Minderjährigen sorgen ;
diese erfolgt
a ) durch einen gesetzlichen Vormund oder

b ) durch eine (nationale ) Organisation, die für die
Betreuung und das Wohlergehen der Minderjährigen
verantwortlich ist, oder

c ) auf andere geeignete Weise .

( 5 ) Wird für unbegleitete Minderjährige ein Vormund
bestellt , so sollte dieser gemäß dem nationalen Recht
darauf achten, daß die Bedürfnisse der Minderjährigen
( z . B. rechtliche , soziale , medizinische oder psychologi­
sche ) angemessen befriedigt werden .

( 6 ) Wenn davon ausgegangen werden kann, daß unbe­
gleitete Minderjährige im schulpflichtigen Alter sich für
längere Zeit in einem Mitgliedstaat aufhalten werden,
sollte ihnen in der gleichen Weise wie den Staatsangehöri­
gen des Aufnahmemitgliedstaats Zugang zu den allgemei­
nen Bildungseinrichtungen gewährt werden oder es soll­
ten ihnen entsprechende besondere Bildungsmöglichkeiten
eröffnet werden .

( 7 ) Unbegleitete Minderjährige sollten angemessene me­
dizinische Betreuung nach Maßgabe ihrer unmittelbaren
Bedürfnisse erhalten. Eine spezielle medizinische oder
sonstige Betreuung sollte für Minderjährige vorgesehen
werden, die Opfer irgendeiner Form von Vernachlässi­
gung, Ausbeutung oder Mißhandlung, der Folter oder
einer anderen Form grausamer , unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe oder aber bewaff­
neter Konflikte geworden sind .

( 3 ) a ) Grundsätzlich müssen unbegleitete Asylbewerber,
die behaupten, minderjährig zu sein , ihr Alter
nachweisen .

b ) Ist dieser Nachweis nicht möglich oder bestehen
ernste Zweifel , so können die Mitgliedstaaten das
Alter des Asylbewerbers schätzen . Die Schätzung
des Alters sollte objektiv vor sich gehen . Zu
diesem Zweck können die Mitgliedstaaten mit
Zustimmung der Minderjährigen, des bestellten
erwachsenen Vertreters oder der bestellten Ein­
richtung einen medizinischen Altersbestimmungs­
test durch geschultes medizinisches Personal
durchführen lassen .

(4 ) Die Mitgliedstaaten sollten unbegleitete Minderjäh­
rige während des Asylverfahrens in der Regel

a ) zu volljährigen Verwandten,

b ) in eine Pflegefamilie ,

c ) in Aufnahmezentren mit speziellen Einrichtungen für
Minderjährige oder

d ) in eine andere Unterkunft mit geeigneten Einrichtun­
gen für Minderjährige geben, die es ihnen zum Bei­
spiel gestattet, selbständig zu leben bei entsprechender
Betreuung .

Die Mitgliedstaaten können unbegleitete Minderjährige ,
die mindestens 16 Jahre alt sind , in Aufnahmeeinrichtun­
gen für erwachsene Asylbewerber unterbringen .

( 5 ) a ) Während der Befragung zu ihrem Asylantrag kön­
nen sich unbegleitete minderjährige Asylbewerber
von einem gesetzlichen Vormund , einem bestellten
erwachsenen Vertreter , einem Mitglied einer
bestellten Einrichtung, einem erwachsenen Ver­
wandten oder einem gesetzlichen Beistand beglei­
ten lassen .

b ) Die Befragung sollte von Bediensteten vorgenom­
men werden, die über die erforderliche Erfahrung
und Ausbildung verfügen .

Die Bedeutung der entsprechenden Ausbildung
von Bediensteten, die unbegleitete minderjährige
Asylbewerber befragen, sollte gebührend aner­
kannt werden .

( 6 ) Bei der Prüfung eines Asylantrags eines unbegleiteten
Minderjährigen sollten neben anderen objektiven Sachver­
halten und Umständen auch das Alter, die Reife und die
geistige Entwicklung des Minderjährigen sowie sein mög­
licherweise begrenztes Wissen über die Bedingungen im
Herkunftsland berücksichtigt werden .

( 7 ) Sobald einem unbegleiteten Minderjährigen der
Flüchtlingsstatus oder sonst ein dauerhaftes Aufenthalts­
recht gewährt worden ist , sollten langfristige Vorkehrun­
gen für seine Unterbringung getroffen werden .

Artikel 4

Asylverfahren

( 1 ) Jeder unbegleitete Minderjährige sollte das Recht
haben, um Asyl nachzusuchen . Die Mitgliedstaaten kön­
nen jedoch vorschreiben, daß Minderjährige unterhalb
eines bestimmten Lebensalters , das von dem betreffenden
Mitgliedstaat festzulegen ist, erst dann um Asyl nach­
suchen können, wenn ihnen ein gesetzlicher Vormund,
ein hierzu bestellter erwachsener Vertreter oder eine
hierzu bestellte Einrichtung beisteht .

( 2 ) Angesichts der besonderen Bedürfnisse von Minder­
jährigen und ihrer Schutzbedürftigkeit sollten die Mit­
gliedstaaten Asylanträge unbegleiteter Minderjähriger mit
Dringlichkeit behandeln .
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Artikel 5 d ) gegebenenfalls mit Nichtregierungsorganisationen, um
sicherzustellen, daß die Aufnahme und Betreuung in
dem Land, in das der Minderjährige zurückgeführt
wird , gewährleistet sind .

(4 ) Minderjährige dürfen auf keinen Fall in ein Drittland
zurückgeführt werden, wenn diese Rückführung dem
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge , der
Europäischen Konvention über die Menschenrechte und
Grundfreiheiten , dem Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe oder dem Übereinkommen über
die Rechte des Kindes unbeschadet der Vorbehalte , die
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls bei der Ratifizierung
dieses Übereinkommens eingelegt haben, oder den Proto­
kollen zu diesem Übereinkommen zuwiderlaufen würde .

Artikel 6

Schlußbestimmungen

Rückführung unbegleiteter Minderjähriger

( 1 ) Wird einem Minderjährigen der weitere Aufenthalt
in einem Mitgliedstaat nicht gestattet, so kann der betref­
fende Mitgliedstaat ihn nur in sein Herkunftsland oder in
ein aufnahmebereites Drittland zurückführen , wenn dort
bei seiner Ankunft — gemäß den Bedürfnissen, die sei­
nem Alter und dem von ihm erreichten Maß an Selbstän­
digkeit entsprechen — eine angemessene Aufnahme und
Betreuung gewährleistet sind . Dafür können die Eltern
oder andere Erwachsene , die für das Kind sorgen, sowie
Regierungs- oder Nichtregierungsstellen einstehen .

( 2 ) Solange eine Rückführung unter diesen Vorausset­
zungen nicht möglich ist , sollten die Mitgliedstaaten den
Minderjährigen den weiteren Aufenthalt in ihrem
Hoheitsgebiet ermöglichen .

( 3 ) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten
im Hinblick auf die Rückführung des Minderjährigen
zusammenarbeiten

a ) bei der Zusammenführung unbegleiteter Minderjähri­
ger mit anderen Angehörigen ihrer Familie , sei es im
Herkunftsland des Minderjährigen oder in dem Land ,
in dem sich die Familienangehörigen befinden;

b ) mit den Behörden des Herkunftslandes des Minder­
jährigen oder mit den Behörden eines anderen Landes
mit dem Ziel , eine geeignete dauerhafte Lösung zu
finden ;

c ) mit internationalen Organisationen, wie dem UNHCR
oder UNICEF, die die Regierungen bei der Abfassung
von Leitlinien für die Behandlung unbegleiteter Min­
derjähriger, insbesondere unbegleiteter minderjähriger
Asylbewerber , bereits beraten;

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sollten diesen Leitlinien bei allen
Vorschlägen für eine Änderung ihrer innerstaatlichen
Vorschriften Rechnung tragen . Die Mitgliedstaaten soll­
ten sich des weiteren darum bemühen, ihre innerstaatli­
chen Rechtsvorschriften vor dem 1 . Januar 1999 mit
diesen Leitlinien in Einklang zu bringen .

( 2 ) Den Mitgliedstaaten steht es frei , unbegleiteten Min­
derjährigen günstigere Bedingungen zu gewähren .

( 3 ) Der Rat überprüft in Zusammenarbeit mit der Kom­
mission und im Benehmen mit dem UNHCR im Rahmen
seiner Zuständigkeiten einmal jährlich , zum ersten Mal
am 1 . Januar 1999 , die Anwendung dieser Leitlinien und
paßt sie gegebenenfalls an die asyl- und migrationspoliti­
schen Entwicklungen an .
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ANHANG

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DES HANDELS MIT MINDERJÄHRIGEN

Eingedenk der besonderen Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen sollten die Mitgliedstaaten alle Maßnah­
men treffen, um den Handel mit Minderjährigen und deren Ausbeutung zu verhindern und zu bekämpfen,
und sollten zu diesem Zweck zusammenarbeiten .

MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG DER ILLEGALEN EINREISE

Die Mitgliedstaaten können unter anderem folgende Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, daß
minderjährige Staatsangehörige dritter Länder ohne Genehmigung in ihr Land einreisen :

i ) Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Institutionen, einschließlich Fluggesellschaften in
den Herkunftsländern , insbesondere durch Einschaltung von Verbindungsbeamten ;

ii ) Beobachtung von Flügen aus kritischen Ländern in den Flughäfen ;

iii ) konsequente Anwendung der internationalen Verpflichtungen , einschließlich der Vorschriften für die
Haftung des Beförderungsunternehmens im Falle der Ankunft von minderjährigen Staatsangehörigen
dritter Länder ohne die entsprechenden Reisedokumente .
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